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2. OFFENER BRIEF






Nicht sorgeberechtigt

Zwei  Worte mit einer Tragweite und mit Auswirkungen, die unglaublich sind.

Laut Gesetz ist in einer nicht-ehelichen Gemeinschaft der Vater von seinem  nicht-ehelich geborenem Kind






nicht sorgeberechtigt

Allein auf das Wohlwollen der Mutter kommt es an, ob der Vater sorgeberechtigt werden kann!

Laut Gesetz sind Eltern, die verheiratet waren nach einer Trennung gemeinsam sorgeberechtigt für ihr Kind, aber: Ein Antrag auf Alleinsorge und Schweigen vor dem Gericht machen dann ebenfalls auch einen Elternteil 






nicht sorgeberechtigt.
Machtmißbrauchenden Elternteilen stehen durch diese zwei Worte, sämtliche Möglichkeiten der Willkür offen an 






3 Generationen













unseren Enkeln


unseren Kindern



den Großeltern

Fakt:

Der alleinsorgeberechtigte Elternteil entscheidet, wo der Wohnort der Kinder ist.

Ohne schriftliche Genehmigung oder Erlaubnis des allein Sorgeberechtigten erhält der andere Elternteil keine Auskunft  vom Kinderarzt, Kindergarten, Schule, Freunde und Wünsche der Kinder.
Außerhalb der gerichtlich angeordneten Umgangszeiten dürfen die Kinder nicht angesprochen werden.

siehe Anlage 1

Der nichtsorgeberechtigte Elternteil ist nicht entscheidungsfähig, ähnlich wie seine minderjährigen Kinder.

Im Familienleben wird diesem Elternteil die Entscheidungsfähigkeit vom Staat genommen.




Entscheidungsfähigkeit in allen Bereichen

ist aber eine Grundvoraussetzung im Berufsleben für diesen Elternteil. 
Frage:

Irrt da die Politik oder die Wirtschaft?

Unglaublich ist für uns das Handeln unseres Staates in Familienangelegenheiten, die unseres Wissens nach gegen das Grundgesetz verstößt und eine 



unabhängige ?

Justiz, die dem folgt!

Frage:

Hat das Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2 (Auszug)




Männer und Frauen sind gleichberechtigt

keine Gültigkeit mehr?

Hat die UN-Konvention über die Rechte des Kindes in unserem Land keine Gültigkeit?

